Vergabestelle

Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda

Am Klarwerk 8

04910 Elsterwerda

211

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

Datum der Versendung

Vergabeart
Offentliche Ausschreibung

Beschrankte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb

Beschrankte Ausschreibung ohne Teilnah-
mewettbewerb

Freihandige Vergabe
Internationale NATO-Ausschreibung

00 O OX

Ablauf der Angebotsfrist
Datum 08.05.2026 |Uhrzeit 10:00 Uhr

Er6ffnungstermin
Datum 08.05.2026 |Uhrzeit 10:00 Uhr

Raum |

Bindefrist endet am 31.05.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren gemafn Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maflnahmennummer

241250T

BaumaRnahme
Wasserwerk Oschéatzchen, Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom WW Oschétzchen

nach Elsterwerda, 3. BA, 2. Teilabschnitt: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda
bis Einbindung ins Ortsnetz

Vergabenummer

Leistung
Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

Auszug aus Baugrundgutachten
Beiblatt zu EFB 214 — Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Zusatzlich Allgemeine Vertragsbedingungen des Landes Brandenburg (ZVB-Bbg)

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

X 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)

X 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

O 227 Zuschlagskriterien

O 242 Instandhaltung

] Informationen zur Datenerhebung

X DA.83

X Plane

X Beiblatt zu EFB 212 — Erganzende Teilnahmebedingungen

X Vermessungsrichtlinie Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda
B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

X Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Plane, sonstige Anlagen
X 214 Besondere Vertragsbedingungen

0 225 Stoffpreisgleitklausel

O 228 Nichteisenmetalle

X 241 Abfall

X 244 Datenverarbeitung

O 246 Auftrage fir Gaststreitkrafte

O 247 Auftrage mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
O 247 MIL Bauauftrage in militérisch genutzten Liegenschaften

] 625 NATO Infrastrukturbauten

X

X

X

X

Allgemeine Einkaufsbedingungen fur Kauf- und Werkvertrage des Wasser- und Ab-
wasserverbandes Elsterwerda
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)
die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:

Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
Eigenerklarung zur Eignung
Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Teilnehmer
2 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
Angebot Lohngleitklausel
Nachunternehmerleistungen
Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten
Vertragsformular fir Instandhaltung:

Datenaustausch DA.84

Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Branden-
burgischen Vergabegesetz

Vereinbarung zwischen dem Bieter/AN/NU/Verleiher von AK mit (ggf. weite-
ren) NU oder Verleiher zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem
Brandenburgischen Vergabegesetz

Eigenerklarung Russland-Embargo

die ausgefullt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

126

Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung — Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

223  Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

Es ist beabsichtigt, die in beigefugter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im

Namen und fir Rechnung
Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda,

Am Klarwerk 8, 04910 Elsterwerda

Zu ver

geben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefiigtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im

Name

n und fir Rechnung

Zu ver

geben.

Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt

O
O
X

elektronisch uber die Vergabeplattform
auf andere Weise (schriftlich/Textform)

in Kombination: bis zur Angebots(er)offnung elektronisch tber die Vergabeplattform; danach

schriftlich oder in Textform

Stelle IBOS GmbH
StralRe Kleine KonsulstraRe 3 -5 Fax 03581 4737-12
PLZ/Ort 02826 Gorlitz E-Mail info@ibos-goerlitz.de

Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

Folge

XX XK X

- frei -

VHB

nde Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

aktuelle Haftpflichtversicherung

Zertifizierung nach DVGW GW 301-W1 oder gleichwertig
Zertifizierung nach DVGW GW 381

Zertifizierung nach DVGW GW 302GN2 oder gleichwertig

- Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2von 4



3.3

3.4

6.1
6.2

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden
X nachgefordert.
O teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

OO  nicht nachgefordert.
Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

X siehe Formblatt 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

O
O

Losweise Vergabe

X  nein

O  ja, Angebote sind moglich
[ nur fir ein Los
[ fur ein oder mehrere Lose

[ nur fir alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)
Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist
X zugelassen.

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig sein.

§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt firr jedes Hauptangebot.
] nicht zugelassen.

Nebenangebote

[l Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

X Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) — ausge-

nommen Nebenangebote, die ausschlieRlich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten -

[] fir die gesamte Leistung
] nurfur nachfolgend genannte Bereiche:

[ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
X1 nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
X] Pauschalangebote sind nicht zugelassen

VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)
Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

XI  Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere
unter Beriicksichtigung von Nachlassen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten.
[1 Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstatten fur Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent
eingeraumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt flr Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt flir Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fur Behinderte ist mit dem Angebot zu fuhren.

Zugelassene Angebotsabgabe
X Elektronisch
X in Textform [X] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [X] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsubermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber die Vergabeplattform
der Vergabestelle zu Gbermitteln.

Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachpriufung behaupteter VerstoRe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprufungsstelle nach § 21 VOB/A):

Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium fir Wirtschaft und Energie,
Heinrich Mann-Allee 107, 14473 Potsdam

- frei -
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(Teilnahmebedingungen)

Teilnahmebedingungen fir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen”, Teil A "Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

1

3.1
3.2

3.3

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen.

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dartiber zu
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der

3.5
3.6

3.7

4.2

4.3

Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
Alle Eintragungen missen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fir einzelne Leistungspositionen geforderten
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen® auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss
des Angebotes hinzuzufligen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden

und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, miissen diese erfiillt werden; im Ubrigen
missen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die
Erfullung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit mdglich, beizubehalten.

Nebenangebote mussen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Bauleis-
tung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfihrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben Uber Ausfihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen
(&ndern, ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenanséatzen und Einzelpreisen
aufzugliedern (auch bei Vergitung durch Pauschalsumme).

© \%H VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2



4.4

5.2

7.2

212

(Teilnahmebedingungen)

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

- in der alle Mitglieder aufgefihrt sind und der fiir die Durchfiihrung des Vertrags bevollméchtigte
Vertreter bezeichnet ist,

- dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklarung abzugeben

Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu-
gelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfihren zu lassen, muss er in sei-
nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben und
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

Eignung

Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen filhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
ganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die
Praqualifikation erflllen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot
die ausgefiillite ,Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklarungen auch fir diese abzugeben ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der
Liste des Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) ge-
fuhrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachun-
ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genann-
ten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestéatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Beschrankte Ausschreibungen/Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der enge-
ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen
praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifizierung erfillen, ggf. ergéanzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes
Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen die Eigenerklarungen und Be-
scheinigungen auch fur die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation
von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden, ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entféllt, soweit die Eignung
(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters Ort:
(Firmenname It. Handelsregister) Datum:

Tel.:

Fax:

e-Mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
Registergericht:
BImA-Nummer:

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda

Am Klarwerk 8
04910 Elsterwerda

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

MaRnahmennummer Baumafnahme
241250T Wasserwerk Oschétzchen, Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom WW Oschétzchen

nach Elsterwerda, 3. BA, 2. Teilabschnitt: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda
bis Einbindung ins Ortsnetz

Vergabenummer Leistung

Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

Anlagen?, die Vertragsbestandteil werden

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen
sowie den geforderten Angaben und Erklarungen

Vertragsformular fiir Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben

O und Erklarungen

1 224 Lohngleitklausel — Berechnung des Anderungssatzes

] 233 Nachunternehmerleistungen

1 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

1] 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
(] 248 Erkléarung zur Verwendung von Holzprodukten

O Nebenangebot(e)

U

O

O

O

O

Anlagen?, die der Angebotserlauterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden
] 124 Eigenerklarung zur Eignung

O Einheitliche Europaische Eigenerklarung

[] 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

O

O

! vom Bieter anzukreuzen oder beizufiigen
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

1 Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-

ten Preisen an.

An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung betragt einschl. Umsatzsteuer

2.1 Die Gesamtsumme der jahrlichen Vergutung gem.

standhaltungsvertrag? betragt einschl. Umsatzsteuer

* nur ausflllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme fir
Haupt- und alle Nebenangebote® sowie auf die Preise fiir angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung fur die ver-

tragliche Leistung zu bilden sind

In-

Euro

Euro*

St.

%

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen

Anlagen:

— Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,

— Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

6 [1 Ich bin/Wir sind fur die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifkati-

onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name:

Name:

Name:

Name:

PQ_Nummer:
PQ_Nummer:
PQ_Nummer:
PQ_Nummer:

[0 Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU — (<250 Beschaftigte und < 50 Mio Euro

Jahresumsatz bzw. < 43 Mio Jahresbilanzsumme).*

7 Ich/Wir erklare(n), dass

[1 ich /wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[1 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis
der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmer aufgefihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiih-

ren werde(n).

2 Bei mehreren Instandhaltungsvertragen ist die Summe der jahrlichen Vergiitungen einzutragen.

3 Preisnachlass gilt nicht fiir Instandhaltungsangebot

4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der tiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-

schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Ich/Wir erklare(n), dass

ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n).

mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind.

ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemaR Baustellenverordung und dessen Stellvertreter Uber die nach den
.Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfiigen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfillen.

das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

falls von mirfluns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschliel3en, umfasst.

ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Hohe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

ich/wir jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgeleg-
te Freistellungsbescheinigung (8 48b EstG) dem Auftraggeber unverziglich in Textform mittei-
le/n.

Unterschrift (bei schriftichem Angebot)

Ist

bei einem elektronisch Ubermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,

ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder

ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer

Baumaf3nahme

Wasserwerk Oschéatzchen, Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom WW Oschétzchen

nach Elsterwerda, 3. BA, 2. Teilabschnitt: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda bis Einbindung ins
Ortsnetz

Leistung

Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
1.1

1.2

2.2

Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

Xl am 08.06.2026
[] spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
[ in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[] innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaR 8 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

hiervon unberthrt.
[1 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist flir den Ausflihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

Xl am 11.12.2026

] innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur den
Ausfuhrungsbeginn.

[ in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[ in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

X vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn

X vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
[] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[1 aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

O

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
X 0,1  Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
— Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.
Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. 8 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (8 17 VOB/B)

[0 Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

XI Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Hohe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche

[] Auf Sicherheit fur die Mangelanspriiche wird verzichtet.

[] Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme). siehe Punkt 10.2

Burgschaften (8§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bilrgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

— die Vertragserfullung das Formblatt .Vertragserfillungsbirgschaft”
— die Mangelanspruche das Formblatt »Mangelansprichebiirgschaft"
— vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen +Abschlagszahlungs-/

gem. 8§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbiirgschaft"

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europdaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

frei
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(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Die Vertragserfullungsbirgschaft betragt 5 % der Auftragssumme.
10.2 Die Gewahrleistungsbiirgschaft betragt 5 % der Auftragssumme.

»Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen®
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer Datum | Datum setzen J

Baumalinahme
Wasserwerk Oschatzchen, Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom WW Oschétzchen nach

Elsterwerda, 3. BA, 2. TA: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda bis Einbindung ins Ortsnetz

Leistung

Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

1.1 Formblitter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer

Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)
224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-
angebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

[

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-

ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote flr jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitdten anderer Unternehmen bedient)

248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes
Hauptangebot)

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot)
Eioenerklaruna Russland-Embarao

OXO O 0O

-
N

unternehmensbezogene Unterlagen

X

Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder
Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

0]

-
w

Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen
Produktangaben in folgenden Positionen:

Ix

[

-
£

sonstige Unterlagen

|:| Erfullung von Mindestanforderungen z.B. Datenblatter. Muster. spezielle Nachweise
Datenaustausch DA.84
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)
Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind
Formblatter

126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen
Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

unternehmensbezogene Unterlagen (Bestdtigungen der Eigenerklarungen)

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Uber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

leistungsbezogene Unterlagen

Produktdatenblatter benannter Fabrikate

sonstige Unterlagen

Urkalkulation (die Urkalkulation wird fur die Prafung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen)
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren

MaRnahmennummer 241250T Vergabenummer
Vergabeart
Offentliche Ausschreibung [] Offenes Verfahren
‘ |:| Beschrankte Ausschreibung |:| Nichtoffenes Verfahren
‘ |:| Freihdndige Vergabe |:| Verhandlungsverfahren
‘ |:| Internationale NATO-Ausschreibung |:| Wettbewerblicher Dialog
Baumalinahme

Wasserwerk Oschéatzchen, Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom WW Oschétzchen nach Elsterwerda
3. BA, 2. TA: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda bis Einbindung ins Ortsnetz

Leistung
Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

] Bewerber”

(] Bieter”

[] Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft”
] Nachunternehmer®

[] anderes Unternehmen®

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen

Geschéftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen Euro
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Euro

Unternehmen ausgefiihrten Leistungen

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten finf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenen Zeitraum' vergleichbare Leistungen ausgefiihrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb flige(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiuihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfiuhrungszeitraum; stichwortartige
Benennung des mit eigenem Personal ausgefuhrten mafigeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgeflhrten Mengen; Zahl der hierfir durchschnittlich eingesetzten Arbeithehmer; stichwortartige
Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumalnahme einschliellich eventueller Besonderheiten der
Ausfuhrung; Angabe zur Art der BaumaRnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers Uber die vertragsgemale
Ausfuhrung der Leistung

* zutreffendes ankreuzen
' Der langere Zeitraum ist mafigebend.
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(Eigenerklarung zur Eignung)
Angaben zu Arbeitskréften ‘

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die flr die Ausfihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfugung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskrafte
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

[] im Handelsregister eingetragen.

[] fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
[ ] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung
meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eroffnet wurde, ein Antrag auf Eroffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlédssigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbufle von mehr als 2.500 Euro belegt
worden bin/sind.

[ ] fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch flir mein/unser Unternehmen MalRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fiir den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemalf erfullt
habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse®, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
® soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fir mich zustadndigen Versicherungstragers
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
missen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht
vollstandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)*

* nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum

Baumalinahme
Wasserwerk Oschatzchen, Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom WW Oschéatzchen nach Elsterwerda

3. BA, 2. TA: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda bis Einbindung ins Ortsnetz

Leistung

Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus&]hlag €/h
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berlicksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten

2.2 |Allgemeine Geschéftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn

2.3.1 Gewinn

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis®

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis®

2.4 |Gesamtzuschlage

! Wagnis fiir das allgemeine Unternehmenstisiko
% Mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Sf:;]rg Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlieRlich Kosten fir Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen ?

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3

Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer  Datum

BaumafRnahme

Wasserwerk Oschéatzchen, Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom WW Oschétzchen nach Elsterwerda
3. BA, 2. TA: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda bis Einbindung ins Ortsnetz

Leistung

Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

Angaben zur Kalkulation Uber die Endsumme

1. Angaben Uber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallhne

1.3 |Lohnnebenkosten
Ausloésungen, Fahrgelder

1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h

V.H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen =unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
2.2 | Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erldutern)
2.5 |Nachunternehmerleistungen *
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zZu
verteilen
A /

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geratekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.11 Lohnkosten einschlie3lich Hilfslohne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen ber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.
Ausriustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingeréate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfuhrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. | Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.33 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der

Ausfiihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

A

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1

vorzulegen.
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Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumafinahme
Wasserwerk Oschatzchen, Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom WW Oschétzchen nach Elsterwerda

3. BA, 2. TA: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda bis Einbindung ins Ortsnetz

Leistung

Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge A 2 . Angebotener
Ly ! einheit satz Lohne® |  stoffe 2 Gerate > * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Bieter Vergabenummer Datum

Baumaf3inahme

Wasserwerk Oschéatzchen, Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom WW Oschéatzchen nach Elsterwerda
3. BA, 2. TA: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda bis Einbindung ins Ortsnetz

Leistung

Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszufihrenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die
Namen der Nachunternehmer:

Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

Mein/Unser Betrieb
OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens ist auf die Leistung
eingerichtet

[

oo oo o 0o g oo o oo
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(Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft)
Bezeichnung der Bauleistung:

MaflRnahmennummer |BaumafRnahme

Wasserwerk Oschétzchen, Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom WW Oschéatzchen nach Elsterwerda

3. BA, 2. TA: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda bis Einbindung ins Ortsnetz

Vergabenummer Leistung

Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

Erklarung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgefuhrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,
Bevollméachtigter Vertreter

Mitglied

USt-1D:

Weitere Mitglieder
Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-1D:

Mitglied

USt-ID:

beschlieRen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren®, dass der be-
volimé&chtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift

! Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klarung abzugeben.
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(Abfall)

Vergabenummer

Baumafinahme
Wasserwerk Oschatzchen, Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom WW Oschétzchen nach Elsterwerda

3. BA, 2. TA: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda bis Einbindung ins Ortsnetz

Leistung

Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergéanzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfallen sowie Baustellenabféllen

1 Ergéanzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle eine andere als die in der
Leistungsbeschreibung genannte Lésung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bie-
ter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

— die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme
des Abfalls besitzt und der Betreiber bestatigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfélle annehmen
wird,

— bei Andienungspflicht (in der Regel gefahrliche Abfalle zur Beseitigung) die Bestatigung der Abfall-
wirtschaftsbehérde vorliegt,

— die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

— die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kdnnen.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie fur die jeweiligen Belastungsarten und
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt
sind und erklaren, die Bau- und Abbruchabfélle abzunehmen,

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sich damit einverstanden erklaren, dass die Abfallwirt-
schaftsbehérde dem Auftraggeber Auskunft Gber ihre Eignung zur Durchfiihrung einer ordnungs-
gemalien Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergéanzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemuiihen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfélle zu vermeiden
(Bemuhensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in
der Leistungsbeschreibung naher aufgefiihrten Bau- und Abbruchabfélle. Er Gbernimmt die Pflichten
des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle unter Beachtung
der einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkann-
ten Regeln der Technik. Er fuhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreis-
laufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfélle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung
zuzufuhren.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafen Entsorgung

erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Datenverarbeitung)

Vergabenummer

Baumafinahme
Wasserwerk Oschatzchen, Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom WW Oschétzchen nach Elsterwerda

3. BA, 2. TA: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda bis Einbindung ins Ortsnetz

Leistung

Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

Ergadnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1

Bearbeitungsphasen

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen fir folgende
Bearbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung
- Angebotsabgabe
- Abrechnung.

Datenaustausch

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein-
samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen — GAEB, Schnittstelle DA XML. Der Datenaustausch
fur die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen fiir Elektronische Bau-
abrechnung durchzufuhren. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im
Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datentrager sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren
bzw. zum Vertrag gewahrleistet ist.

Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt-
ronischen Vergabeverfahrens Uber eine Vergabeplattform ausgetauscht. Bei Abweichungen zwi-
schen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Vergabe- oder Abrechnungs-
unterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenuber dem Datentrager sind
vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.
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VHB-Bbg Formular 5.3

Stand: 12/2025 Vereinbarung Mindestanforderungen BbgVergG
Name bzw. Firmenbezeichnung des Bieters Ort, Datum
Anschrift

Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Brandenburgischen
Vergabegesetz

Lieferung/Leistung von

Ersat zneubau TrinkwasserlTeitung vom WWasserwer k Gschéat zchen nach
El sterwerda, 3. BA, 2. TA - von der Cemarkungsgrenze El sterwerda
bi s Ei nbi ndung ins Ortsnetz

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Die nachstehend aufgeflhrten Erkldrungen sind Bestandteil meines/unseres Angebotes:

1. VerglUtung der Arbeitsleistung der Beschaftigten

Den bei der Ausfuhrung der Leistungen Beschaftigten wird flr den Einsatz im Rahmen dieses Auf-
trags mindestens das nach 8§ 6 Abs. 2 des Brandenburgischen Vergabegesetzes geltende Bruttoent-
gelt gerechnet auf die Arbeitsstunde bezahlt. Das Mindestentgelt entspricht dabei dem regelmaliig
gezahlten Grundentgelt fir eine Zeitstunde, ohne Sonderzahlungen, Zulagen oder Zuschlage.

Das gilt nicht, wenn fUr die zu beschaffenden Leistungen bereits durch das Mindestlohngesetz, auf-
grund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder durch andere gesetzliche Bestimmungen Uber
Mindestentgelte im Sinne des 8 2 Absatz 6 des Brandenburgischen Vergabegesetzes ein Mindes-
tentgelt definiert ist, welches das Mindestarbeitsentgelt gemal} 8 6 Absatz 2 des Brandenburgischen
Vergabegesetzes erreicht oder Ubersteigt.

- Lieferleistung:

Bei einer Lieferleistung gilt dies flr die mit der Anlieferung zusammenhangenden Leistungen, insbe-
sondere Transport, Aufstellung, Montage und Einweisung zur Benutzung. Mit dem Vertrag Uber die
Lieferung bereits beauftragte spatere Dienstleistungen, wie Serviceleistungen am Liefergegenstand
unterfallen ebenfalls dieser Vereinbarung.

Das derzeit glltige Mindestentgelt nach § 6 Absatz 2

des Brandenburgischen Vergabegesetzes betragt 13,00 Euro brutto.
Der nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) ab dem

1. Januar 2026 gultige Bundes-Mindestlohn betragt 13,90 Euro brutto.


LeopoldD
Schreibmaschine
Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom Wasserwerk Oschätzchen nach Elsterwerda, 3. BA, 2. TA - von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda
bis Einbindung ins Ortsnetz


VHB-Bbg Formular 5.3
Stand: 12/2025 Vereinbarung Mindestanforderungen BbgVergG

- Langerfristige Vertrage:

Bei langerfristigen Vertragen ist eine ggf. vereinbarte Lohngleitklausel auch auf den Fall der Erho-
hung des Mindestarbeitsentgelts auf Grundlage des § 6 Absatz 2 Brandenburgisches Vergabegesetz
unter den fir die Lohngleitung sonst geltenden Voraussetzungen und der tatsachlichen Erhéhung
des Arbeitsentgelts fur die Beschaftigten anwendbar.

Solange der Bundes-Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz héher ist, als das Mindestentgelt
nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz, finden die nachstehenden, aus der Mindestentgelt-
verpflichtung des Brandenburgischen Vergabegesetzes resultierenden Regelungen keine Anwen-
dung. Sie finden dann wieder Anwendung, sobald das Mindestentgelt nach dem Brandenburgischen
Vergabegesetz den Bundes-Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz Ubersteigt.

2. Nachweise (Lohn- und Gehaltszahlungsunterlagen)

Alle Nachweise kénnen in anonymisierter (8 3 Brandenburgisches Datenschutzgesetz) oder pseudo-
nymisierter Form (Artikel 4 Nummer 5 EU-Datenschutz-Grundverordnung) vorgelegt werden. Es
muss erkennbar sein, dass Nachweise der Arbeitszeit fir den Einsatz im 6ffentlichen Auftrag und die
Entgeltberechnungs- und -zahlungsunterlagen sich auf dieselbe Person beziehen.

- Lieferauftrage:

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns mit der Rechnung Lohn- und Gehaltszahlungsunterlagen vorzulegen,
die sich auf die Erbringung aller Leistungen beziehen, die mit der Anlieferung zusammenhangen,
insbesondere Transport, Aufstellung, Montage und Einweisung zur Benutzung.

- Dienstleistungsvertrage:

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns mit mindestens einer (Teil-)Rechnung Uber erbrachte Leistungen
wahrend der Vertragslaufzeit oder bei langeren Laufzeiten einmal kalenderjahrlich Lohn- und Ge-
haltszahlungsunterlagen vorzulegen, wobei der Auftraggeber den Zeitpunkt unter Wahrung der
wechselseitigen Interessen bestimmen kann.

3. Stichprobenkontrollen

Dem Auftraggeber wird zur Durchfihrung von Stichprobenkontrollen Einblick in die Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen und Auszahlungsbelege gegeben. Das Einverstandnis meiner/unserer von
mir/uns eingesetzten Beschéftigten zu der Vorlage der Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Uber-
prufung der vorgelegten Abrechnungen werde(n) ich/wir einholen. Die Unterlagen kdnnen pseudo-
nymisiert sein, wenn deren Zusammengehdrigkeit erkennbar ist. Zu Kontrollen darf der Auftragge-
ber oder eine von diesem beauftragte Person meine/unsere betrieblichen Grundstticke und Rdume
betreten und Beschaftigte meines/unseres Unternehmens Uber den Einsatz beim Auftraggeber und
die Arbeitsentgelthdhe und -zahlung befragen.

4. Entgeltzahlung an Beschaftigte

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, L6hne und Gehalter aller - auch der im Ausland ansassigen - Be-
schaftigter mindestens monatlich Uber Gehaltskonten zu Uberweisen und vollstandige, pruffahige,
deutschsprachige Unterlagen Uber die Beschaftigungsverhaltnisse und Uberweisungsbelege bereit-
zuhalten und auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Blro des Auftraggebers vorzulegen,
werktags auller samstags zwischen 8 Uhr und 17 Uhr, freitags bis 14 Uhr, den Zugang zu mei-
nen/unseren Geschaftsraumen und die Einsichtnahme in die Unterlagen Uber die Beschaftigungs-
verhéltnisse und Uberweisungsbelege zu gestatten und diese oder im Beisein einer auftraggebersei-
tigen Person gefertigte Kopien auf Verlangen gegen Quittung vortUbergehend zu Uberlassen. Die
Nachweise kdnnen pseudonymisiert sein, wenn die Zusammengehorigkeit erkennbar ist.

5. Nachunternehmer

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen,
dass der Nachunternehmer eine gleich lautende Erklarung zugunsten einer Kontrolle durch

2



VHB-Bbg Formular 5.3
Stand: 12/2025 Vereinbarung Mindestanforderungen BbgVergG

mich/uns und den Auftraggeber mir/uns gegentber abgibt und gleich lautende Erklarungen evt.
weiterer von ihm oder seinen Nachunternehmern eingesetzten Nachunternehmern vorlegt. Dassel-
be gilt sinngemaR fur Verleiher von Arbeitskraften.

6. VerstolRe, Auftragssperren und Vertragsstrafen

Mir/Uns ist bekannt, dass der Auftraggeber VerstéRe gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz und
VerstoRBe gegen das Mindestlohngesetz an die zustandige Zollbehdrde meldet. Es ist auch bekannt,
dass der Auftraggeber bei VerstéRBen gegen die in diesem Angebotsteil enthaltenen vertraglichen
Pflichten Uber einen Ausschluss vom Wettbewerb bis zu drei Jahren entscheiden und diesen zu einer
zentralen Sperrliste melden kann, aus der brandenburgische Auftraggeber Auskunft Gber die Eintra-
gung erhalten. Es besteht die Moéglichkeit durch eine ,Selbstreinigung” eine Kurzung der Sperrdauer
oder eine Aufhebung der Sperre zu erreichen. Anderungen an den Eintragungen sind gegeniiber
dem Auftraggeber geltend zu machen, der die Eintragung bewirkt hat. Ist ein Nachauftragnehmer
mit einer Auftragssperre belegt, werde ich kurzfristig einen anderen Nachauftragnehmer benennen.
Der Auftraggeber raumt diese Moglichkeit nur ein, wenn zeitliche Verzégerungen im Vergabeverfah-
ren unschadlich sind.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, fur jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Ver-
pflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entgeltverkirzung gegenlber einem/einer von meinem/unserem
Unternehmen bei der Leistungserbringung Beschaftigten oder VerstoRe gegen die Pflicht zur Dul-
dung von Kontrollen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 % der Auftragssumme,
maximal 25 000 Euro, bei mehreren VerstdlRen insgesamt héchstens 5 % der Auftragssumme, ma-
ximal 250 000 Euro, zu zahlen. Dabei stellen VerstdRe gegen Arbeitsentgeltzahlungspflichten je Be-
schaftigter/n und Monat einen Fall dar. VerstoRe gegen die Pflicht zur Duldung von Stichprobenkon-
trollen bilden ebenso einen Fall.

-von Nachunternehmern

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer oder Verleiher nur unter der Voraussetzung zu
beauftragen, dass der Nachunternehmer oder Verleiher sich gemall dem in der Anlage zu dieser
Vereinbarung beigefigtem Muster mir/uns gegenuber mit Wirkung zugunsten des Auftraggebers
verpflichtet, fUr jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Verpflichtungen aus Zif-
fer 1 erfolgten Entgeltverklrzung gegenlber einem/einer in seinem Unternehmen Beschaftigten
oder Verst6Re gegen die Pflicht zur Duldung von Kontrollen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe
in Hohe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25 000 Euro, bei mehreren Versté3en insgesamt
hdchstens 5 % der Auftragssumme, maximal 250 000 Euro, zu zahlen. Dabei stellen Versté3e gegen
Arbeitsentgeltzahlungspflichten je Beschaftigter/n und Monat einen Fall dar. VerstoRBe gegen die
Pflicht zur Duldung von Stichprobenkontrollen bilden ebenso einen Fall. Entsprechende Erklarungen
lege ich auch von weiteren Nachunternehmern oder Verleihern vor.

7. Kundigungsrecht

Ich/wir rdume/n dem Auftraggeber ein Kindigungsrecht fir den Fall der Verletzung meiner/unserer
in diesem Angebotsteil begriindeten Verpflichtungen ein.

Rechtsverbindliche Unterschrift (en)* / ggf. zusatzlich Firmenstempel

* Wird die Erganzung des Angebotsschreibens hier nicht unterschrieben, gilt das Angebot als unvollstandig.



VHB-Bbg Formular 5.4

Stand: 12/2025 Vereinbarung Mindestanforderungen NU/ Verleiher BbgVergG
Name bzw. Firmenbezeichnung des Bieters Ort, Datum
Anschrift

Vereinbarung zwischen dem Bieter/ Auftragnehmer/ Nachunternehmer/ Verleiher von Ar-
beitskraften und (ggf. weiteren) Nachunternehmer oder Verleiher zur Einhaltung der Min-
destanforderungen nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz

Lieferung/Leistung von

Er sat zneubau Tri nkwasser| ei tung vom Wasserwer k Oschét zchen nach
El sterwerda, 3. BA 2. TA - von der Gemarkungsgrenze El sterwerddg
bi s Ei nbi ndung ins Ortsnetz

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

1. Vergutung der Arbeitsleistung der Beschaftigten

Den bei der Ausfuhrung der Leistungen Beschaftigten wird flr den Einsatz im Rahmen dieses Auf-
trags mindestens das nach § 6 Abs. 2 des Brandenburgischen Vergabegesetzes geltende Bruttoent-
gelt gerechnet auf die Arbeitsstunde bezahlt. Das Mindestentgelt entspricht dabei dem regelmaRig
gezahlten Grundentgelt fur eine Zeitstunde, ohne Sonderzahlungen, Zulagen oder Zuschlage.

Das gilt nicht, wenn fur die zu beschaffenden Leistungen bereits durch das Mindestlohngesetz, auf-
grund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder durch andere gesetzliche Bestimmungen Uber
Mindestentgelte im Sinne des 8 2 Absatz 6 des Brandenburgischen Vergabegesetzes ein Mindes-
tentgelt definiert ist, welches das Mindestarbeitsentgelt gemal 8 6 Absatz 2 des Brandenburgischen
Vergabegesetzes erreicht oder Ubersteigt.

- Lieferleistung:

Bei einer Lieferleistung gilt dies flur die mit der Anlieferung zusammenhangenden Leistungen, insbe-
sondere Transport, Aufstellung, Montage und Einweisung zur Benutzung. Mit dem Vertrag Uber die
Lieferung bereits beauftragte spatere Dienstleistungen, wie Serviceleistungen am Liefergegenstand
unterfallen ebenfalls dieser Vereinbarung.

Das derzeit glltige Mindestentgelt nach § 6 Absatz 2

des Brandenburgischen Vergabegesetzes betragt 13,00 Euro brutto.
Der nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) ab dem
1. Januar 2026 gultige Bundes-Mindestlohn betragt 13,90 Euro brutto.

- Langerfristige Vertrage:

Bei langerfristigen Vertragen ist eine ggf. vereinbarte Lohngleitklausel auch auf den Fall der Erho-
hung des Mindestarbeitsentgelts auf Grundlage des 8 6 Absatz 2 Brandenburgisches Vergabegesetz


LeopoldD
Schreibmaschine
Ersatzneubau Trinkwasserleitung vom Wasserwerk Oschätzchen nach Elsterwerda, 3. BA, 2. TA - von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda
bis Einbindung ins Ortsnetz
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Stand: 12/2025 Vereinbarung Mindestanforderungen NU/ Verleiher BbgVergG

unter den fir die Lohngleitung sonst geltenden Voraussetzungen und der tatsachlichen Erhéhung
des Arbeitsentgelts fUr die Beschaftigten anwendbar.

Solange der Bundes-Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz héher ist, als das Mindestentgelt
nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz, finden die nachstehenden, aus der Mindestentgelt-
verpflichtung des Brandenburgischen Vergabegesetzes resultierenden Regelungen keine Anwen-
dung. Sie finden dann wieder Anwendung, sobald das Mindestentgelt nach dem Brandenburgischen
Vergabegesetz den Bundes-Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz Ubersteigt.

2. Entgeltnachweise und Stichprobenkontrollen

Soweit meine/unsere Leistungen betroffen sind, werde ich meinen/unseren Vertragspartner bei der
Erfullung der Vorlagepflicht von anonymisierten (8 3 Brandenburgisches Datenschutzgesetz) oder
pseudonymisierten (Artikel 4 Nummer 5 EU-Datenschutz-Grundverordnung) Lohn- und Gehaltsab-
rechnungen in Verbindung mit einer Rechnung Uber die Leistung unterstitzen. Der Zusammenge-
hdrigkeit der Belege zur selben Person muss erkennbar sein.
Ich/Wir (Nachunternehmer/Verleiher) verpflichte(n) mich/uns gegentber (Auf-
tragnehmer) mit Wirkung zugunsten | |(t')ffentlicher Auftraggeber), dem eigenen
Auftraggeber und dem o6ffentlichen Auftraggeber zur Durchfuhrung von Stichprobenkontrollen Ein-
blick in die Lohn- und Gehaltsabrechnungen zu geben. Das Einverstandnis meiner/unserer von
mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer zu der Vorlage der Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Uber-
prufung der vorgelegten Abrechnungen werde(n) ich/wir einholen. Die Unterlagen kdnnen pseudo-
nymisiert sein, wenn deren Zusammengehdrigkeit erkennbar ist. Zu Kontrollen darf der eigene Auf-
traggeber und der 6ffentliche Auftraggeber oder eine von diesem beauftragte Person meine/unsere
betrieblichen Grundstlcke und Rdume betreten und Beschaftigte meines/unseres Unternehmens
Uber den Einsatz beim Auftraggeber und die Arbeitsentgelth6he und -zahlung befragen.

3. Entgeltzahlung an Beschaftigte

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Léhne und Gehalter aller - auch der im Ausland ansassigen - Be-
schaftigter mindestens monatlich GUber Gehaltskonten zu Uberweisen und vollstandige, pruffahige,
deutschsprachige Unterlagen Uber die Beschéaftigungsverhéltnisse und Uberweisungsbelege bereit-
zuhalten und auf Wunsch des Auftraggebers oder des 6ffentlichen Auftraggebers im jeweiligen Bliro
des Auftraggebers oder offentlichen Auftraggebers vorzulegen, werktags aul3er samstags zwischen
8 Uhr und 17 Uhr, freitags bis 14 Uhr den Zugang zu meinen/unseren Geschaftsraumen und die
Einsichtnahme in die Unterlagen Uber die Beschaftigungsverhéltnisse und Uberweisungsbelege zu
gestatten und diese oder im Beisein einer auftraggeberseitigen Person gefertigte Kopien auf Verlan-
gen gegen Quittung zu Uberlassen. Die Nachweise kdnnen pseudonymisiert sein, wenn die Zusam-
mengehdrigkeit erkennbar ist.

4. Weitere Nachunternehmer und Verleiher

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, weitere Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauf-
tragen, dass der Nachunternehmer eine gleich lautende Erklarung mir/uns gegenuber abgibt und
gleich lautende Erklarungen evt. weiterer von ihm oder seinen Nachunternehmern eingesetzten
Nachunternehmern vorlegt. Dasselbe gilt sinngemaR fur Verleiher von Arbeitskraften.

5. VerstolRe, Auftragssperren und Vertragsstrafen

Mir/Uns ist bekannt, dass der Auftraggeber VerstoRe gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz und
VerstoRBe gegen das Mindestlohngesetz an die zustandige Zollbehdrde meldet. Es ist auch bekannt,
dass der Auftraggeber bei VerstoRen gegen die in diesem Angebotsteil enthaltene vertragliche
Pflichten Uber einen Ausschluss vom Wettbewerb bis zu drei Jahren entscheiden und diesen zu einer
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zentralen Sperrliste melden kann, aus der brandenburgische Auftraggeber Auskunft Gber die Eintra-
gung erhalten. Es besteht die Méglichkeit durch eine ,Selbstreinigung” eine Kirzung der Sperrdauer
oder eine Aufhebung der Sperre zu erreichen. Anderungen an den Eintragungen sind gegeniber
dem Auftraggeber geltend zu machen, der die Eintragung bewirkt hat.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, fir jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Ver-
pflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entgeltverkirzung gegenlber einem/einer von meinem / unseren
Unternehmen bei der Leistungserbringung Beschaftigten oder VerstoRe gegen die Pflicht zur Dul-
dung von Kontrollen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 % der Auftragssumme,
maximal 25 000 Euro, bei mehreren VerstdlRen insgesamt hochstens 5 % der Auftragssumme, ma-
ximal 250 000 Euro, zu zahlen. Dabei stellen VerstdRe gegen Arbeitsentgeltzahlungspflichten je Be-
schaftigter/n und Monat einen Fall dar. VerstdRe gegen die Pflicht zur Duldung von Stichprobenkon-
trollen bilden ebenso einen Fall.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 dieser Vereinbarung erwirbt
(6ffentlicher Auftraggeber) unmittelbar das Recht, die verwirkte Vertragsstrafe von mir/uns zu for-
dern.

- VerstdRe von weiteren Nachunternehmern und Verleihern

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer oder Verleiher nur unter der Voraussetzung zu
beauftragen, dass der Nachunternehmer oder Verleiher sich gemall demselben Vereinbarungstext
mir/uns gegenuber mit Wirkung zugunsten des Auftraggebers verpflichtet, fur jeden nachgewiese-
nen schuldhaften Fall der entgegen den Verpflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entgeltverklrzung
gegenUber einem/einer in seinem Unternehmen Beschaftigten oder Verstolie gegen die Pflicht zur
Duldung von Kontrollen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 % der Auftrags-
summe, maximal 25 000 Euro, bei mehreren VerstoRen insgesamt héchstens 5 % der Auftragssum-
me, maximal 250 000 Euro, zu zahlen. Dabei stellen Verstdl3e gegen Arbeitsentgeltzahlungspflichten
je Beschaftigter/n und Monat einen Fall dar. VerstoRe gegen die Duldung von Stichprobenkontrollen
bilden ebenso einen Fall. Entsprechende Erkldrungen lege ich auch von weiteren Nachunterneh-
mern oder Verleihern vor.

6. Kindigungsrecht

Ich/wir raume/n dem eigenen Auftraggeber ein Kindigungsrecht fur den Fall der Verletzung mei-
ner/unserer in diesem Angebotsteil begrindeten Verpflichtungen ein.

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Auftraggeber (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Nachunternehmer/

des Nachunternehmers/Verleihers) Verleiher)




Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder Unternehmen
mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt werden.

Baumafinahme

Wasserwerk Oschatzchen, Ersatzneubau TWL vom WW Oschéatzchen nach Elsterwerda, 3. BA, 2. TA: von der Gemarkungsgrenze Elsterwerda bis
Einbindung ins Ortsnetz

Leistung

Erdarbeiten, Rohrleitungsbau, Wasserhaltungsarbeiten

Ich/Wir erklare(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

X nicht die Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

[1 folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

Die Leistungen keines Eignungsverleihers Giberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.



O Kkeine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

X folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

[0 Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

X Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

[ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

X keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

] folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)
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2.2

2.3

2.4

2.5

Geltungshereich

Wir bestellen auf der Grundlage unserer “Allge-
meine Einkaufsbedingungen des Wasser- und
Abwasserverbandes Elsterwerda", Andere Bedin-
gungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn
wir thnen nicht ausdricklich widersprechen. Hier-
von abweichende oder ergénzende Geschéfisbe-
dingungen des Lieferanten werden nur dann Ver-
tragsinhalt, wenn sie von uns ausdrlicklich schrift-
lich anerkannt worden sind. Nehmen wir die Liefe-
rungen / Lelstungen ohne ausdriicklichen Wider-
spruch entgegen, so kann hieraus in kelnem Fall
abgsleitet werden, wir hétten lhre Lleferbedingun-
gen angenommen,

Vertragsabschluss / Schriftform / Anderungen

Bestellungen, Vereinbarungen und Anderungen
sind nur verbindlich, wenn sie von uns schyiftlich
ertellt oder bestatigt werden. Mindlich oder tele-

-fonisch getroffene Absprachen bedtirfen zu ihrer

Rechtsguiitigkeit der nachtraglichen schriftlichen
Bestatigung, Das gleiche gilt fur miindliche Ne-
benabreden und Anderungen des Vertrages.
Auch das Schriftformerfordernis Ist nur schriftlich
abdingbar.

Die Bestellung Ist uns unverzlglich schriftlich zu
bestétigen.

Besuche und die Ausarbeitung von Angeboten,
Varanschlagen, Projektstudien und sonstigen Vor-
feistungen sind flr uns kostenfrel und verpllichten
uns nicht zur Auftragserteilung.

Weicht das Angehot des Lieferanten von unserer
Anfrage oder die Auftragsbestétigung von unserer
Bestellung ab, wird der Lieferant die Abweichung

. besonders hervorheben. Abweichungen in der

Auftragshestatigung gelten nur als genehmigt,
wenn wir sie schriftlich bestétigt haben.

Far Materialien (Stoffe, Zubereitungen) und Ge-
genstdnde (z.B. Guter, Teils, technisches Gerét),
von denen aufgrund threr Natur, threr Eigenschaf-
ten oder ihres Zustandes Gefahren fur Leben und
Gesundheit von Menschen, fir die Umwelt sowie
fir Sachen ausgshen kénnen und die deshalb
aufgrund von Vorschriften elne Sonderbshand-
lung in Bezug auf Verpackung, Transport, Lage-
rung, Umgang und Abfallentsorgung erfahren
missen, wird der Lieferant uns mit dem Angebot
ein vollstindig ausgefiillies Sicherheitsdatenblatt
nach § 14 der Gefahrstoffverordnung und ein zu-
treffendes Unfalimerkblatt (Transport) tthergeben.

im Falle von Anderungen der Materialien oder der
Rechtslage wird der Lieferant uns unaufgefordert
aktualisierte Daten- und Merkblgtter Gbergeben.

Wir kénnen im Rahmen des fiir den Lieferanten
Zumutbaren Anderungen des Vertragsgegenstan-
des auch nach Veriragsabschluss verlangen. Bei
dieser Vertragsénderung sind dle Auswirkungen
fur beide Seiten, insbesondere hinsichtlich der
Mehr- oder Minderkosten sowie der Liefertermine,
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angemessen zu berlicksichtigen und einvernehm-
lich zu regeln.

Preise / Versand / Verpackung

Die vereinbarten Preise sind Festpreise, aus-
schliefilich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Ver-
sand-/Transport- und Verpackungskosten, sowie
Z6lle, Gebithren, Steuern und sonstige Abgaben
gehen zu Lasten des Lieferanten, soweit nichts
anderes schriftlich vereinbart wurde. Die Liefe-
rung hat demnach, sofern nichts anderes schyift-
lich vereinbart ist, frei Haus verzollt (DDP geman
Incoterms 2000) zu erfolgen.

Die Kosten fur Versicherungen erkennen wir nur
an, wenn eine entsprechende Kostentragung
varher mit uns schilftlich vereinbart wurde.

Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufigen, in
dem die Lieferung nach Art, Menge und Gewicht
genau aufzugliedern ist. Lieferscheine, Fracht-
hiiefe, Rechnungen und samiliche Korrespon-
denz milssen den Empfanger, unsere Bestell-
nummer und ggf, Objektbezeichnung enthalten,

Wir tbernehmen nur die von uns besteliten Men-
gen oder Stiickzahlen. Uber- oder Untetlieferun-
gen sowie Teillleferungen sind nur nach zuvor mit
uns getroffenen Vereinbarungen zuléssig.

Der Versand erfolgt auf Gefahr des Lieferanten.
Die Gefahr jeder Verschlechterung einschlieflich
des zufalligen Untergangs bleibt bis zur Abliefe-
rung an der von uns gewilnschien Versandan-
schrift bzw. Verwendungsstelle beim Lieferanten.

Bei der Lieferung von Gefahrenglitern trégt der
Lieferant die volle Verantwortung fur die Einhal-
tung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmun-
gen {z.B, Kennzeichnting, Verpackung, Formtla-
re).

Die Rucknahmeverpflichtung des Lieferanten fur
die Verpackung richtet sich nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. Die Waren sind so zu ver-
packen, dass Transportschéden vermieden wer-
den. Verpackungsmaterialien sind nur in dem fir
die Errelchung dieses Zwecks erforderlichen Um-
fang zu verwendsn. Es sollten nur umweltfreund-
liche Verpackungsmaterialien zum Einsatz gelan-
gen.

Rechnungserteilung / Zahluny

Rechnungen sind uns unter Angabe von Bestell-
nummer, Lleferdatum und Lieferscheinnummer
mit allen dazugehdrigen Unterlagen und Daten
nach erfolgter Lieferung / Leistung gesondert in
ordnungsgemé&fer Form zweifach einzureichen.
Nicht ordnungsgeméf eingereichte Rechnungen
gelten erst vom Zeitpunkt der Richtigstellung als
bei uns eingegangen.

Rechnungen sind nach unserer Wah! 14 Tage
nach Lleferung / Leistung und ordnungsgemé&Rer
Rechnungserteilung mit 3% Skonto oder am En-
de des der Lieferung / Lelstung folgenden Monats
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ohne Abzug fillig. Bel Lieferung mit Aufsteliung
oder Montage und sonstigen Leistungen beginnen
cdie vorgenannten Fristen mit der Abnahme und
Rechnungserteilung.

Samtliche Zahlungen erfolgen In Zahlungsmitteln
nach unserer Wahl, Soweit Kundenwechsel oder
Eigenakzepte in Zahlung gegeben werden, tragen
wir den Dispo in zu vereinbarender Hohe.

Die Zahlung erfolgt vorbehaltlich der ordnungs-
geméafen Vertragserfullung und der preislichen
und rechnerischen Richtigkelt. Bei fehlerhafter
Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung in an-
gemessenem Umfang bis zur ordnungsgeméaien
Erfullung zurlickzuhalten.

Werden innerhalb von zwel Jahren nach der
Schlusszahlung Fehler in der Abrechnung oder
Fehler in den Unterlagen der Abrechnung durch
uns festgestellt und Ihnen mitgeteilt, so ist der Lie-
ferant verpflichtet, uns die zu visl erhaitenen Be-
trdge zu erstatten. Er ist nicht berechtigt, sich auf
elnen etwaigen Wegfall der Bereicherung zu beru-
fen. Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so
werden wir festgestellte Fehler zu Gunsten des
Lieferanten auf den Erstattungsanspruch anrech-
nen. Die zeitliche Begrenzung gilt nicht fiir unsere
Anspriiche aus unerlaubten Handlungen.

Der Lieferant kann nur mit Forderungen aufrech-
nen, die unbestritten, von uns anerkannt oder
rechtskriftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt
for die Geltendmachung eines Zurlickbehaltungs-
rechts, soweit dieses nicht auf demselben
Rechtsverhdltnis beruht.

Fir die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten zu
den mit dem Lieferanten vereinbarten Bedingun-
gen gelten die nachfolgend aufgefiihrten Voraus-
setzingen:

- Die abzurechnende Qualifikation der vom Liefe-
ranten eingeselzten Arbeitnehmer muss den Er-
fordernissen der konkreten Aufgabenstellung
entsprechen.

- Die Nachweise tber die Stundenlohnarbeiten
sind gesondert zu fhren und unserem Beauf-
tragten unverziglich, d.h. spétestens zu Beginn
der der Ausfihrung folgenden Woche zur Besté-
tigung vorzulegen.

Termine / Verzug / Héhers Gewalt

Die vereinbarten Liefertermine sind einzuhalten.
MaRgebend fir die Einhaltung des Liefertermins
oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei
der von uns genannten Lieferanschrift. Fur die
rechtzeltige Erbringung der Leistung ist die ab-
nahmefahige Vollendung bzw. Ubergabe des
Werkes des Lieferanten maRgebend, einschlisi3-
lich der Ubergabe der gesamten nach Gesetzen
oder Verordnungen verlangten sowie vertraglich
vereinbarten Dokumentation in deutscher Spra-
che, z.B. Zulassungen, Priifzeugnisse, Konformi-
tatsbescheinigungen, Betrisbs- und Warltingsan-
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leitungen, Ersatzteillisten, Benutzerhandbiicher.

Bel erkennbarer Verzogerung einer Lieferung o-
der Leistung sind wir unter Angabe der voraus-
sichtlichen Dauer der Fristtiberschreltung und des
Grundes unverziiglich schriftlich zu benachrichfi-
gen. Unsere gesetzlichen Rechte werdsn durch
diese Anzeige nicht berlihrt,

Der Lieferant wird in solchen Féllen alle erforder-
lichen MaRknahmen ergreifen, damit der verein-
barte Liefertermin eingehalten werden kann oder
sich nur eine geringe zeltliche Verzdgerung ergibt
und uns mittellen, was er hierzu im Einzelfall un-
ternommen hat und noch unternshmen wird.

Durch die Mitteilung einer voraussichtlichen Ver-
zbgerung Andert sich in keinem Fall der verein-
barte Termin. Der Lieferant rdumt uns das Recht
ein, dass wir uns erforderlichenfalls unmittelbar
bei seinen Lieferanten einschalten kénnen.

Im Falle des Verzuges haftet der Lieferant nach
MaRgabe von Nr. 7 dieser Bedingungen.

Wenn der vereinbarte TermIn aus einem vom Lie-
feranten zu vertretenden Umstand nicht eingehal-
ten wird, so sind wir nach dem ergebnislosen Ab-
lauf einer von uns gesetzlen angemessensn
Nachfrist berechtigt, nach unserer Wahl Scha-
densersatz wegen Nichterflllung zu verlangen
bzw. uns von dritter Seite Ersatz zu beschaffen
oder vom Vertrag zurlickzutreten.

Von Unterlieferanten des Lieferanten zu vertre-
tende Verz6gerungen gelten als vom Lieferanten
24 vertreten.

Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu lie-
fernder Unterlagen, Daten, Beistellungen und
dergleichen kann sich der Lieferant nur berufen,
wenn er diese schriftlich angemahnt und nicht in-
nerhalb angemessenar Frist erhalten hat.

Hohere Gewalt und Arbeitskéimpfe befreien den
Lieferanten fiir die Dauer der Stérung und im Um-
fang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten.
Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen
des Zumutbaren unverzlglich die erforderlichen
Informationen zu geben und lhre Verpflichtungen
den verdnderten Verhéltnissen nach Treu und
Glauben anzupassen.

Wir sind von der Verpflichtung zur Annahme /
Abnahme der bestellten Lieferungen / Leistungen
ganz oder teilweise befreit und insowejt zum
Rucktritt vom Vertrag berechtigt, wenh die Liefe-
rungen / Leistungen wegen der durch die hdhere
Gewalt bzw. den Arbeitskampf verursachten Ver-
zoégerung bel uns - unter Bericksichtigung wirt-
schaftiicher Gesichtspunkte - nicht mehr verwert-
bar sind.

Betriebsstérungen durch hohere Gewalt und Ar-
beltskdmpfe entbinden uns fur die Dauer dieser
Behindsrung von unserer Verpflichtung zur Ab-
nahme von Leistungen oder Entgegennahme von
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Waren. Nach Beendigung der Betriebsstdrung tei-
len wir umgehend mit, wann die Annahme / Ab-
nahme der Lieferung / Leistung erfolgen kann.
Dauert elne Betriebsstérung langer als einen Mo-
nat an und haben wir dieses Ersignis nicht zu ver-
treten, so sind wir berechtigt von Vertrigen tber
den Bezug von Waren zurlickzutreten. Der Liefe-
rant kann hieraus keine Schadensersatzanspri-
che herleiten.

Bei fritherer Anlieferung als vereinbart, behalten
wir uns vor, die Ruicksendung auf Kosten des Lie-
feranten vorzunghmen. Erfolgt bel vorzeltiger Lie-
ferung keine Rlicksendung, so lagert die Ware bis
zum Liefertermin bei uns auf Kosten und Gefahr
des Lieferanten.

Wir behalten uns im Falle vorzeitiger Lieferung
{iberdies vor, die Zahlung erst am vereinbarten
Falligkeitstag vorzunehmen.

Eigentumsvorbehalt / Gefahrlibergang

Eigentumsvorbehalte bedtirfen zu ihrer Wirksam-
keit unserer schriftlichen Einverstandniserklarung.

Die Gefahr des zufilligen Untergangs oder der
Verschlechterung geht bei Leistungen und bei Lie-
ferungen mit Aufstellung oder Montage mit der
Abnashme und bei sonstigen Lieferungen nach
Eingang bei der von uns angegebenen Lieferan-
schrift und Entladung auf uns Uber, letzteres gilt
auch, wann unser Personal beim Entladen behiif-
lich gewesen ist.

Garantien / Zusicherungen | Gewihrleistungen

Der Lieferant garantiert und sichert zu, dass samt-
liche Lieferungen/lelstungen dem neuesten Stand
der Technik, den einschlagigen rechtlichen Best-
immungen und den Vorschriften und Richtlinien
von Behérden, Berufsgenossenschaften und
Fachverbénden entsprechen.

Weiterhin garantiert und sichert der Lisferant zu,
dass die Lieferungen / Lelstungen frel von Rech-
ten Dritter sind und dass er uneingeschrankt ver-
fagungsberechtigt ist.

Die Verwendung zweckentsprechender Materia-
lien, sachgeméfRe Konstruktion oder Bauart und
Ausfuhrung, einwandfreies Funktionieren, Errel-
chen der vereinbarten Leistungen unter den ver-
einbarten Bedingungen sichert der Lieferant uns
Zu.

Sind im Einzelfall Abwelchungen von diesen Vor-
schriften notwendig, so muss der Lieferant hierzu
unsere schriftliche Zustimmung einholen, Die Ge-
wihrlelstungsverpflichtung des Lieferanten wird
durch diese Zustimmung nicht eingeschrankt. Hat
der Lieferant Bedenkeh gegen die von uns ge-
winschte Art der Ausflihrung, so ist uns dies un-
verziiglich schriftlich mitzuteilen.

Der Lieferant verpflichtet sich, bei selnen Liefe-
rungen / Leistungen und auch bei Zulieferungen
oder Nebenlsistungen Dritter im Rahmen der wirt-
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7.3

74

7.5

76

schaftlichen und technischen Mdglichkelten um-
weltfreundliche Produkte und Verfahren einzuset-
zen.

Bei Kauf- und Woerklieferungsvertrdgen werden
wir dem Lieferanten offene Mangel der Lieferun-
gen unverzlglich schriftlich anzeigen, sobald sie
nach den Gegsebenheiten elnes ordnungsgema-
Ren Geschéftsablaufs festgestelit werden. Unse-
re Anzeige gilt auf jeden Fall als unverztglich,
wenn sie innerhalb von zwel Wochen nach Ein-
gang der Lieferung bei uns erfolgt, Spater fest-
stellbare Méangel werden wir dem Lieferanten in-
nerhalb von zwei Wochen nach Kenntnls anzel-
gen.

Wahrend der Gewdhrleistungszsit gerligte Mén-
gel der Lieferung / Leistung, zu denen auch die
Nichterreichung garantierter Daten und das Feh-
len zugesicherter Eigenschaften gehéren, hat der
Lisferant nach Aufforderung unverziglich und
unentgsltlich, einschlieflich samtlicher Nebenkos-
ten, nach unserer Wahl durch Nachbesserung
oder Ersaizlieferung zu beseltigen. Zu diesen
Nebenkosten gehéren insbesondere solche Kos-
ten, die bei der Fehlersuche, beim Aushau des
fehlerhaften Teils und beim Einbau des Ersatz-
teils entstehen, sowle Gutachter- und Transport-
kosten.

Ist elne Nachbesserung / Ersatzlieferung nicht
maglich oder erfolglos, dann stehen uns die ge-
sefzlichen Rechte zum Ruckiritt vom Vertrag oder
Minderung zu.

Schadensersatzanspriiche bleiben ausdriicklich
vorbehalten. Dies gilt auch fiir Schadensersatz-
anspriiche wegen Nichtarfuliung.

Kommt der Lieferant seiner Gewahrleistungsver-
pflichtung innerhalb einer von uns schriftlich ge-
setzten, angemessenen Frist schuldhaft nicht
nach, so kénnen wir die erforderlichen MaRnah-
men auf Kosten und Gefahr des Lieferanten - un-
heschadet seiner Gewdahrleistungsverpflichtung -
selbst treffen oder von Dritten treffen lassen, vom
Vertrag zurlicktreten oder die Vergtitung mindern.

In dringenden Fallen kénnen wir nach Abstim-
mung mit dem Lleferanten die Nachbesserung
auf seine Kosten und Gefahr selbst vornehmen
oder durch elnen Dritten ausftihren lassen. Sollte
gine vorherige Abstimmung mit dem Lisferanten
nicht méglich seln, werden wir die notwendigen
MaRnahmen sofort einleiten und den Lieferant
unverziiglich dartiber informieren. Kleine Méngel
kénnen von uns ohne vorherige Abstimmung
selbst beseltigt werden, ohne dass hierdurch die
Gewahrleistungsverpflichtung des Lieferanten be-
rlthrt wird, Wir konnen den Lieferant dann mit den
erforderlichen Aufwendungen belasten. Das glei-
che gilt, wenn ungewohnlich hohe Schéden dro-
hen.

Die Gewshrleistungszeit betrigt zwei Jahre, so-
welt nicht das Gesetz oder der Vertrag eine lan-
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7.7

7.8

7.9

gere Frist vorsehen. Sie beginnt mit der Ubergabe
des Liefergegenstandes an uns oder den von uns
benannten Dritten an der von uns vorgeschriebe-
nen Empfangs- hzw. Verwendungsstelle,

Sofern eine Abnahme gesstzlich oder vertraglich
vorgesehen ist, beginnt die Gewéahrleistungsfrist
mit der erfolgreichen Abnahme. Verzdgert sich die
Abnahme durch unser Verschulden, endet sie
zwei Jahre nach Bereltstellung des Liefergegen-
standas / Werkes zur Abnahme.

Die Gewahrlelstungszelt fur Ersalzteile betrégt
zwal Jahre nach Finbau / Inbstriebnahme und en-
det spétestens vier Jahre nach Lieferung.

Anspriiche wegen mangelhafter Bautsistung und
wegen Mangeln an Sachen, die entsprechend ih-
rer Oblichen Verwendungsweise fOr ein Bauwerk
verwendst worden sind und dessen Mangelhaf-
tigleit verursacht haben, verjahren frithestens funf
Jahre nach Abnahme der Bauleistung oder Liefs-
rung der Sachen.

Vom Tage des Zugangs der Médngelanzeige ist
die Verjahrung so lange gehemmt, bis der Liefe-
rant uns gegeniiber den Mangel fur beseitigt er-
klart hat oder die Beseitigung verweigert.

Fur ausgebesserte oder ersetzte Telle beginnt die
Gewihrlelstungszeit mit dem Tage der Ausbesse-
rung bzw. Rucklieferung der ausgebesserten Teile
oder der Ersatzlieferung neu zu laufen, soweit die
damit verbundenen Méangelbeseitigungsarbeiten
nach Art, Umfang, Dauer und Kosten darauf
schliefen lassen, daB der Lieferant seine Mén-
gelbeseitigungspflicht anerkennt.

Der Gewahileistungsanspruch verjahrt 8 Monate
nach Frhebung der Méngelrlige innerhalb der
Gewahrleistungszeit, jedoch nicht vor deren Ende.

Durch die behdrdliche Genehmigung von Unteria~
gen oder durch unsere Lieferung oder Genshmi-
gung von Zeichnungen, Berechnungen und ande-
ren technischen Unterlagen wird die allelnige Ver-
antwortung des Lieferanten nicht eingeschrankt.
Das gleiche gilt fir unsere Anordnungen, Vor-
schlgge und Empfehlungen, sofern der Lieferant
hiergegen nicht schriftiich Einspruch erheben.

7.10 Ist eine unverzigliche Méngelbeseltigung auf-

grund unserer Betriebsverhéltnisse nicht méglich,
hat der Lleferant umgehend eine provisorische
Verbesserung zu schaffen, sofern dadurch nicht
unangemessene Mehrkosten entstehen. Die end-
glitige Mangelbeseitigung ist durchzufiihren, so-
bald es die Belrisbsverhiltnisse bel uns gestatten.

Haftung

Sowslt die Lieferung/Lelstung des Lieferanten mit
Fehlern behaftet ist, soweit der Lieferant gegen
vertragliche Sorgfalts-, Obhuts-, Informations~
ader sonstige vertragliche Nebenpflichten versto-
Ren oder sowelt er vertraglich vereinbarte Termi-
ne nicht eingehalten hat (Vertragsverletzung), haf-
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8.2

8.3

8.4

tet er uns gegenUber flr daraus entstehende
Schaden, ohne dass es hierzu dem Grunde nach
welterer Nachweise als denjenigen eines objekii-
ven Pflichiverstolies, des urséchlichen Zusam-
menhanges zum eingetretenen Schaden und der
Schadenshthe bedarf.

Dies gilt auch fir Schéden, die in Ausfohrung der
Arbeiten an offentlichen oder privaten Einrichtun-
gen (z.B. Versorgungsleitungen) entstehen, Die
gesetzlichen Bestimmungen tiber die Geféhr-
dungshaftung bleiben hierdurch unberithrt.

Soweit die Haftung des Lieferanten nach den ge-
setzlichen Bestimmungen davon abhéingt, dass
er den Verlragsverstol zu vertreten hat, kann er
sich durch den Nachwels fehlenden Verschul-
dens von seiner Haftung befreten. Ein Verschul-
den seiner Erfullungs- und Verrichtungsgehilfen
sowie seiner Vorlieferanten hal er in gleicher
Weise zu vertreten wie eigenes Verschulden. Er
kann sich von seiner Haftung nicht durch den
Nachweis der ordnungsgemiflen Auswahl und
Uberwachung der Verrichtungsgehilfen oder Vor-
lieferanten befrelen.

Soweit durch eine Veriragsverletzung geman
Nr, 8.1 Anspriiche wegen Produktionsausfailes
undfoder entgangenen Gewinnes entstehen,
werden wir diese nur geltend machen, soweit der
Lieferant grobe Fahrléssigkeit oder Vorsatz zu
vertreten hat.

Etwaige Schadensersatzanspriiche auf Erstat-
tung von Kosten ftr erforderliche MaBnahmen zur
Vermeidung oder Verminderung von Produkti-
onserschwernissen und/ oder -ausfallen bleiben
von dieser Haftungsbeschrinkung unber{thit. An-
spriiche aus einem gesetzlichen Tatbestand der
Delikts- oder Gefahrdungshaftung bleiben eben-
falls unberihrt,

Die vorstehende Haftungsbeschrénkung entfallt,
soweit Versicherungsschutz aus vom Lieferanten
vargehaltenen Versicherungen besteht.

Wir haften unbeschréankt bel Vorsatz und grober
Fahrigssigkeit sowie bel Verletzung des Lebens,
des Korpers und der Gesundheit.

Unsere Haftung fur die leicht fahilassige Verlet-
zung von vertragswesentlichen Pflichten (d.h.
Rechtspositionen, die der Vertrag nach selnem
Inhalt und Zweck gerade zu gewéhren hat, oder
Pflichten, deren Erfullung die ordnungsgemafie
Durchfthrung des Verlrages Oberhaupt erst er-
moglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmaRig vertraut und vertrauen darf)
ist beschrankt auf den vertragstypischen vorher-
sehbaren Schaden und der Hhe und dem Um-
fang nach auf die in der bestehenden Betriebs-
haftpflichtversicherungspolice festgelegten
Hochstgrenzen von mindestens EUR 30.000.000
fir Personen- und Sachschidden sowle EUR
20.000,000 fur Vermdgensschéden je Schadens-
fall/Jahr,
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Diese Haftungsbeschrankung gilt sowohl fir ver-
tragliche als auch fUr deliktische Anspriiche gegen
uns. Anspriiche des Lieferanten gegen uns aus
zwingender gesetzlicher Haftung, inshesondere
nach dem Produkthaftungsgesetz sowis bel
Ubsrnahme elner Garantie, bleiben unberthrt,

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb
einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend ge-
macht werden, nachdem der Lieferant von dem
Schaden und dem anspruchsbegrlindenden Er-
eignis Kenninis erlangt hat, spétestens aber in-
nerhalb von zwel Jahren hach dem anspruchsbe-
grindenden Ereignis.

Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer
Frist von sechs Monaten seit der schiiftlichen Ab-
lehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird
und der Lieferani auf dlese Folge hingewiesen
wurde. Das Recht, die Einrede der Verjédhrung
geltend zu machen, bleibt unberithrt.

Die vorstehenden Absétze gelten sinngem&f bel
unserer Haftung flir unsere gesetzlichen Vertreter,
Angesteliten und Erfullungsgehilfen,

Soweit nicht in vorstehender Nr. 8.4 elwas ande-
res geregelt ist, ist unsere Haftung ausgeschlos-
sen.

8.5 Soweit der Lieferant haftet, stellt er uns ohne die
Einschrankungen gemaft Nr. 8.3 von allen An-
spriichen Dritter - gleich aus weichem Rechis-
grund - frei,

8.6 Werden wir wegen Verletzung behdrdlicher Si-
cherheitsvorschriften oder aufgrund in- oder aus-
landischer Produkthaftungsregelungen oder -ge-
seize wegen einer Fehlerhaftigkeit unseres Pro-
duktes in Anspruch genommen, die auf dis Ware
oder Leistung des Lieferanten zurlickzufithren ist,
dann sind wir berechtigt, vom Lieferanten Ersatz
dieses Schadens zu verlangen, soweit er durch
die vom Lieferanten gelleferten Produkte verur-
sacht Ist. Dieser Schaden umfasst auch die Kos-
ten einer Rtckrufaltion,

8.7 Der Lleferant hat einen Haftpflichtversicherungs-
schutz in ausreichendem Umfang vorzuhalten.

Gegen alle Risiken der Produkthaftung einschlief-
lich des Ruckrufrisikkos wird slch der Lieferant in
angemessener Hohe versichern.

Sofern der Lieferant Gefahrstoffe liefert, wird er
sich gegen alle Rislken der Haftung far Umwelt-
schiden in angemessener Héhe versichern.

Auf Verlangen wird der Lieferant einen entspre-
chenden Versichsrungsnachweis fihren.

9. Qualitdtsmanagement

9.1 Der Lieferant wird auf unser Verlangen eln Quali-
tatsmanagementsystem (z.B. DIN EN [SO 9000 ff)
einrichten und/oder nachwelsen, Wir behalten uns
vor, die Wirksamkeit dieses Qualitdtsmanage-
mentsystems vor Ort zu tUberpriifen.
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Sind Art und Umfang der Priifungen sowie die
Prifmittel und -methoden nicht fest vereinbart,
sind wir auf Verlangen des Lieferanten im Rah-
men unserer Kenntnisse, Erfahrungen und Még-
lichkeiten bereit, die PrOfungen mit dem Lisferan-
ten zu erdrtern, um den Jewells erforderlichen
Stand der Priftechnik zu ermitteln.

8.2 Unabhangig davon hat der Lieferant die Qualitat
der Liefergegensténde sténdig zu tberpriifen.

9.3 Soweit wir dies fiir erforderfich halten, wird der
Lieferant mit uns elne entsprechende Qualitatssi-
cherungsvereinbarung abschliefien,

10, Gehelmhaltung

10.1 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht of-
fenkundigen kaufm#nnischen oder technischen
Einzelheiten, die ihnen durch die Geschéftsbe-
zlehung bekannt werden, als Geschélftsgeheimnis
zu behandeln.

10.2 Erkennt einer der Vertragspartner, dass eine ge-
heimzuhaltende Information in den Besitz eines
unbefugten Dritten gelangt oder eine geheimzu-
haltende Unterlage verlorengegangen ist, so wird
er den anderen Vertragspariner hiervon unver-
ztiglich unterrichten.,

10.3 Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster und
dhnliche von uns Ubetlassene Gegensténde ver-
bleiben in unserem Eigentum durfen unbefugten
Dritten nicht tberlassen oder sonst zugénglich
gemacht werden.

10.4 Die Vervielfaltigung solcher Gegenstande ist nur
im Rahmen der betrisblichen Erfordernisse und
urheberrechtlichen Bestimmungen zuldssig. Sie
sind dem Lieferanten nur zur Ausflhrung des
Auftrags anvertraut und unverziiglich nach Erle-
digung des Auftrags an uns zurlickzugeben.

10.5 Unterlieferanten sind entsprechend den vorge-
nannten Nr. 9.1 bis 9.4 zu verpflichten.

11. Schutzrechte

11.1 Der Lieferant garantiert und sichert zu, dass
séimtliche Lieferungen / Lelstungen frel von
Schutzrechten Diftter sind und  Insbesondere
durch die Lieferung und Benutzung der Lieferge-
genstande Patents, Lizenzen oder sonstige
Schutzrechte oder bel Abnahme ausgelegte Pa-
tentanmeldungen Dritter nicht verletzt werden.

11.2 Der Lieferant stelit uns und unsere Kunden von
Ansprlichen Dritter aus etwaigen Schutzrechts-
verletzungen frei und trégt auf erste Anforderung
auch alle Kosten, die uns in diesem Zusammen-
hang entstehen.

11.3 Der Lleferant wird uns auf Anfrage die Benutzung
von verdffentlichten und unvertffentlichten sige-
nen und von lizenzierten Schutzrechten und
Schutzrechtsanmeldungen an den Liefergegen-
standen mittellen,
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11.4 Entstehen im Zusammenhang mit der Ausfahrung

12,
12.1

12.2

12.3

12.4

13.
13.1

der bestellten Lieferung oder Leistung nach unse-
ren Angaben, Unlerlagen oder Modellen beim Lie-
ferant Erfindungen oder Verbesserungen, 8o ha-
ben wir eln kostenloses, nicht ausschlieBliches
Benutzungsrecht an diesen Erfindungen oder
Verbesserungen und etwaigen entsprechenden
Schutzrechten. Der Lleferant ist verpflichtet uns
unverziiglich iber derartige Erfindungen, Verbes-
serungen und Schutzrechte zu informieren,

Durchfithrung von Arbeiten

Der Lieferant sichert die Einhaltung unserer be-
trieblichen Vorschriften (z.B. Hausordnung) zu,
sofern er von diesen vor Ausfihrung seiner Liefe-
rung / Lelstung in zumutbarer Weise I<enntnis
nehmen konnte. Der Lisferant wird bettieblichen
Anardnungen Folge leisten.

In unseren Belrieben hat der Lieferant sein Per-
sonal zu Uberwachen und zur Befolgung und Be-
achtung der fir solche Betriebe erlassenen be-
sonderen gesetzlichen, behdrdlichen und hetrieb-
lichen Vorschriften und Anordnungen anzuhalten,

Es darf in unseren Betrieben nur Personal be-
schaftigt werden, das in deutscher Sprache gege-
bene Anweisungen richtlg auffassen und sich in
deutscher Sprache verstandlich machen kann.

Ihr Personal untersteht wahrend der Beschéfti-
gung in unserem Betrieb der bel uns giiitigen Ar-
beitsordnung. Der Lieferant hat die bei uns gel-
tenden Kontrollbestimmungen zu beachten.

Der Lieferant ist nicht berechtigt, ohne unsere
vorherige schriftliche Zustimmung den Auftrag
ganz oder in wesentlichen Teilen an Dritte weilter-
zugeben. Ereilen wir die Zustimmung, so bleibt
der Lieferant fur die Vertragsetflllung verantwort-
lich.

Fir Unfalle oder Schiden der Arbeitnehmer des
Lieferanten oder der in dessen Aufirag tatigen
Personen haften wir nur im Falle von Vorsalz
oder grober Fahrlassigkeit. Der Lieferant stellt uns
von allen Anspitichen frei, die im Zusammenhang
mit solchen Unféllen oder Schéaden gegen uns er-
hoben werden.

Beigestellte Werkzeuge, Materialien

Von uns beigestellte Werkzeuge oder Materialien
blelben unser Eigentum. Der Lieferant wird sle mit
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ver-
wahren und gesondert lagern, als unser Eigentum
kennzeichnen und auf seine Kosten ausreichend
gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und vergleichba-
re Rislken versichern.

13.2 Der Lieferant ist verpflichtet, beigestellte Werk-

zeuge pfleglich zu hehandeln, zu reinigen und zu
warten, ordnungsgeméf zu lagern und bef Verlust
oder Beschédigung auf elgene Kosten unverziig-
lich zu ersetzen oder zu reparieren. Auf Verlangen
hat er die Werkzeuge unverzglich an uns her-
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auszugeben.

13.3 Belgestellte Werkzeuge durfen nur zur Erbrin-

gung der von uns in Auftrag gegebenen Lieferun-
gen oder Lelstungen verwendet und Dritten we-
der tberlassen noch zugénglich gemacht noch
for Dritte nachgebaut werden.

13.4 Von Zugriffen Dritter auf belgestelite Werkzeuge

oder Materialien, insbesondere von Zwangsvoll-
streckungsmafnahmen sowie sonstigen Beein-
trichtigungen unseres Eigentums, wird uns der
Lieferant unverziglich unterrichten. Er hat uns al-
le Schéden und Kosten, die durch einen Versto
gegen diese Verpflichtung und durch erforderli-
che Interventionsmafinahmen gegen Zugriffen
Dritter entstehen, zu erselzen.

13.5 Auf Verlangen hat der Lieferant die beigestellten

Werkzeuge und Materlalien unverziiglich an uns
herauszugeben.

13.6 Die Bestimmungen der vorstehenden Nr. 12.1 bis

13.7

14.
14.1

12.5 gelten auch fur von uns zur Verfugung ge-
stellten Modelle, Muster, Mefl- und Prifmittel,
technische Unterlagen sowie flr auftragsgebun-
dene Fertigungseinrichtungen und Werkzeuge,
die der Lieferant auf unsere Kosten herstellt. Es
besteht Einiglkeit zwischen dem Lieferanten und
uns, daf solche Gegensténde mit der Herstellung
in unser Eigentum tbergehen. Die Besitziiberira-
gung erfolgt gemal Nr, 12.1.

Verarbeitet der Lieferant von uns beigestelite Ma-
terialien, bildet er sie um, verbindet oder ver-
mischt er sie mit anderen Gegenstinden, so ge-
schieht dies fir uns. Wir werden unmittetbar Ei-
gentimer der hierbel entstandenen Sachen.
Macht das beigestellte Material nur einen Teil der
neuen Sache aus, so steht uns Miteigentum an
den neuen Sachen zu im Verhiltnis des Wertes
des belgesteliten Materials zum Wert der Ge-
samtsache, Fir die Verwahrung, Lagerung und
Kennzeichnung der in unserem Eigentum oder
Miteigentum stehenden Sachen gilt Nr. 12.1 ent-
sprechend.

Ersafztelle

Der Lieferant verpfiichtet sich, Ersatztelle fiir den
Zeltraum der voraussichtlichen technischen Nut-
zung des Liefergegenstandes, mindestens jedoch
10 Jahre lang nach Lieferung zu angemessenen
Preisen und angemessenen sonstigen Bedingun-
gen zu liefern. Ist der Lieferant nach Ablauf dieser
Frist zur Welterlieferung der Ersatzteile nicht
mehr in der Lage, so wird er uns hiervon schrift-
lich informieren und uns Gelegenheit zu einer
letzten Bestellung geben.

14.2 Kommt eine Einigung tber die Preise oder sons-

tigen Bedingungen nicht zustande oder stellt der
Lieferant die Lieferung von Ersatzteilen ein, so Ist
er verpfiichtet, uns auf Anforderung unverzlglich
die fur eine Fertigung der Ersatzteile erforderli-
chen Unterlagen kostenlos auszuhindigen tind
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uns deren unentgeltliche Nutzung zu gestatten.
15. Nachbau

15.1 Der Lieferant Ist verpflichtet, nach unseren Anga-
ben, Unterlagen oder Modellen herzustellende
Liefergegensténde und deren Komponenten und
Telle ausschiieflich im eigenen Betrieb herzustel-
len bzw. zu bearbeiten. Solche Gegenstadnde
oder deren Komponenten oder Teile diirfen ohne
unsere schrifiche Einwilligung weder an Dritte
verdullert, verpfandet oder sonstwie weltergege-
ben noch ftr Dritte verwendet werden.

15.2 Werden nach unseren Angaben, Unterlagen oder
Modellen hergestelite Gegensténde oder deren
Komponenten oder Teile unzuléssigerwelse an
Dritte verduRert, verpféandet oder sonstwie weiter-
gegeben, so sind wir berechtigt, als Mindestscha-
den einen Befrag in Hohe von 20 % des objekti-
ven Verkatufswertes zu verlangen, sofern nicht der
Lieferant nachweist, dall uns ein geringerer
Schaden entstanden Ist.

16. Beendigung des Vertrages

16,1 Stellt der Lieferant seine Zahlungen ein, wird ein
vortdufiger Insolvenzverwalter bestellt oder das
Insolvenzverfahren Uber sein Vermdgen erdffnet,
so sind wir berechtigt, die Vertragserfiillung ganz
oder teilweise abzulehnen und Schadensersatz
wegen Nichterfillung zu verlangen.

Wir sind berechtigt, im Falle einer beim Lieferan-
ten drohenden oder eingetretenen Insolvenz ei-
nen angemessenen Sicherheitseinbehalt fur die
Dauer der jewells relevanten Gewshrleistungszeit-
rdume vorzunehmen.

16.2 Wir sind jederzeit berechtigt, den Vertrag - ganz
oder tellweise - zu kiindigen. In diesem Fall steht
dem Lieferanten grundsaltzlich die volle Vergtitung
fur bereits erbrachte Lisferungen/Leistungen so-
wie for durch den Auftrag verursachte, nicht mehr
abwendbare Kosten zu. Der Anspruch auf anteili-
gen Gewinn wird auf max. 3 % des verbleibenden
Auftragswertes begrenzt,

Bel Kundigung aus wichtigem Grunde steht dem
Lieferanten dis volle Vergltung fur bereits er-
brachte Lieferungen/Leistungen sowle ftr durch
den Auftrag verursachte, nicht mehr abwendbare
Kosten zu; weltergehende Anspriiche bestehen
nicht. Ein wichtiger Grund llegt vor, wenn wir aus
zwingenden rechtlichen, wirtschaftlichen oder be-
trieblichen Griinden an der Vertragserfiliung kein
Interesse mehr haben und/oder eine wesentliche
Verschlechterung der  Vermbgensverhéltnisse
beim Lieferanten elntritt.

Die Mdglichkeit der Vertragsaufhebung nach all-
gemeinen gesetzlichen Vorschriften (z.B. im Falle
des Verzuges, der Schlechterfillung ete.) bleibt
unbertihrt. Dabel steht dem Liefaranten die Vergl-
tung nur solcher Lieferungen/Leistungen zu, die
far uns wirtschaftlich nutzbar sind. Uns bleibt die
Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen

Selte 7 von 7

vorbshalten.
17. Tellunwirksamkelt

Sollten einzelne Telle dieser "Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen" rechtsunwirksam sein, wird
die Wirksamlceit der (ibrigen Bestimmungen hier-
durch nicht beeintréichtigt. Die Vertragspartelen
sind gehalten, die unwirksame bzw. undurchfithi-
bare Bestimmung durch elne rechtsgliltige Rege-
lung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn
und Zweck der unwirksamen bzw, undurchftthrba-
ren Bestimmung am néchsten kommt,

18, Forderungsabtretung

Forderungen gegen uns dirfen nur mit unserem
vorherigen schriftlichen Einverstandnis abgetre-
ten werden. § 354a HGB bleibt unbertihrt.

19. Erflillungsort  Sprache / Gerichtsstand / Er-
ginzendes Recht

19.1 Sofern nicht ausdriicklich etwas anderes verein-
bart wurde, ist Erflillungsort fiir die Lieferverpflich-
{ung die von uns gewlnschte Versandanschrift.

Erfillungsort fir Zahlungen ist Elsterwerda.

18.2 Gerichtsstand ist Bad Liebenwerda, wenn der
Lieferant Kaufmann im Sinne der §§ 1 ff. HGB ist.
Wir behalten uns jedoch das Recht vor, unsere
Anspriiche an jedem anderen zuldssigen Ge-
richtsstand geltend zu machen.

19.3 Ergénzend zu diesen Allgemeinen Einkaufsbe-
dingungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen
der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des Ubereinkommens der Vereinten Na-
tionen Uber den internationalen Warenkauf
(CI18G) vom 11. April 1980,
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Zusitzliche Allgemeine Vertragsbedingungen des Landes Brandenburg

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

4.1
4.3

4.4

4.8

(ZVB-Bbg)

Vertragshestandteile
Vertragshestandteile sind - bei Unstimmigkeiten in der nachfolgenden Reihenfolge -

a) das Angebot mit der Leistungsbeschreibung sowie sémtlichen (weiteren) Anlagen nach MaB-
gabe des Auftragsschreibens, ist eine Vertragsurkunde ausgestellt, diese;

b) evt. Erganzende Vertragsbedingungen,

c) diese Zusatzlichen Allgemeinen Vertragsbedingungen;

d) die Allgemelnen Bedingungen fiir die Ausflhrung von Leistungen - Tell B der Verdingungs-

ordnung fir Lelstungen - (VOL/B).

Preise

Die im Angebot angegebenen Preise sind - wenn nichts anderes ausdriicklich vereinbart ist - feste
Preise, durch die s&mtliche Leistungen des Auftragnehmers einschlieBlich Fracht, Verpackung und
sonstige Kosten und Lasten abgegolten sind.

Fir das Vertragsverhaltnis gilt die Verordnung PR Nr. 30/53 tber die Preise bei éffentlichen Auftragen.

Ausfiihrung der Leistungen

Der Auftragnehmer hat bei der Ausftihrung der Leistungen die Handelsbrauche, die anerkannten Re-
geln der Technik sowie die gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften zu beachten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur Gegenstande zu liefern, die im Zeitpunkt der Lieferung den in
der Bundesrepublik Deutschiand durch die gesetzlichen Unfallversicherungstréger in Kraft gesetzten
Unfallverhiitungsvorschriften (autonome Rechtsnormen), den sonstigen Arbeitsschutzvarschriften so-
wie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen.
Der Auftragnehmer bleibt fir die Leistung auch dann verantwortlich, wenn der Auftraggeber die fGr die
Ausfuhrung der Leistung erforderlichen Pléne, Zeichnungen und Berechnungen geprlift und nach die-
sen bestellt hat.

Der Auftraggeber ist berechtigt, sich von der vertragsgemaBen Ausfiihrung der Leistung zu unterrich-
ten.

Beschreibungen, Zeichnungen oder Muster, die der Auftragnehmer erhalten hat, bleiben Elgentum des
Auftraggebers. Sie sind dem Auftraggeber nach Ausfiihrung des Auftrags kostenfrei zurlickzugeben.
Betriebs-, Bedienungs-, Gebrauchsanweisungen und dgl. sind auch ohne besondere Vereinbarung der
zu erbringenden Leistung beizufigen.

Die vereinbarte Ausfihrungsfrist ist verbindlich.

Schwierigkeiten, die der fristgerechten Fertigstellung der Leistung oder Einhaltung der Lieferfrist ent-
gegenstehen, hat der Auftragnehmer unter Angabe der Griinde und der zur Behebung der Schwierig-
keiten getroffenen Mafnahmen dem Auftraggeber ohne Ausnahme unverzilglich schriftlich anzuzej-
gen. Dies gilt auch dann, wenn der Auftraggeber nicht Empfénger der Leistung ist.

Der Auftragnehmer soll die Leistung im eigenen Betrieb durchflthren.

Die Ubertragung an andere ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers zuléssig; der Zustimmung be-
darf es nicht fiir unwesentliche oder soiche Tellleistungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers
tiberhaupt nicht oder zur Zeit nicht eingerichtet ist.

Anlieferung und Versand

Der Auftragnehmer hat die Liefergegenstande nach den Angaben im Auftragschreiben zu versenden.
Die Liefergegenstande sind auf Gefahr des Auftragnehmers frei Verwendungsstelle zu lisfern.
Verpackungsstoffe gehen, wenn nichts anderes vereinbart ist, ohne Anspruch auf besondere Vergd-
tung in das Eigentum des Auftraggebers Giber, Nach der Verpackungsverordnung massen die Herstel-
ler und Vertreiber von Verpackungen Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen zurlicknehmen. Die
Kosten einer etwaigen Rucknahme tragt der Auftragnehmer,

Kosten einer slwaigen Versicherung sowie zusétzliche Geblihren fiir Einschreib- und Wertsenduhgen
sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, durch den Preis fur die Leistung abgegolten.

Zusatzliche Gebiihren fur beschleunigte Beférderung werden nur erstattet, wenn eine solche Beforde-
rung vereinbart worden ist.

Die Kosten fir die Hin- und Ruckbeférderung von Werkzeug und Geréten, die ftr einen Aufbau bei der
Empfangsstelle gebraucht werden, sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, durch den Preis fiir die
Leistung abgegolten,
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Laésung des Vertrags durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann auch dann vom Vertrag zurlicktreten oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung

kiindigen, wenn '

a) Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber gepféndet werden, es sei denn,
dass der Auftragnehmer unverziiglich ausreichende Sicherheit anbietet.

b) der Auftragnehmer den Verpflichtungen nach §4 Nr. 2 Abs, 1 oder § 4 Nr. 4 VOL/B zuwider-
handelt.

) der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem
Abschluss oder der Durchfithrung des Vertrages befasst sind, mit Rucksicht auf ihre Zugehd-
rigkeit zu der Verwaltung des Auftraggebers Vortelle anbietet, verspricht oder gewéhrt, Sol-
chen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die
auf Seiten des Auftragnehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfihrung
des Vertrages befasst sind. Dabel ist es gleichgliltig, ob die Vorteile den genannten Personen
des Auftraggebers unmittelbar oder in itrem Interesse ihren Angehdrigen oder anderen ihnen
nahestehendsn Personen oder im Interesse des einen oder anderen einem Dritten angeboten,
versprochen oder gewshrt werden,

Vor der Auslibung der Rechte aus Buchstaben b) und ¢) ist dem Auftragnehmer unbeschadet der Re-

gelung in § 19 Absatz 1 VOL/B Gelegenheit zu geben, unverzglich zum Sachverhalt Stellung zu

nehmen

Giitepriifung, Gefahriibergang, Abnahme und Ablieferungsort

Der Auftraggeber kann die Vornahme einer Giiteprifung verlangen.

Der Auftragnehmer tragt die Kosten fir die nach Art und Umfang notwendige Gliteprifung.

Bei der Guteprifung als nicht bedingungsgemé&® zurfickgewiesene Gegenstinde hat der Auftragneh-
mer unentgeltiich und, falls die Guteprifung nicht in der Werkstatt, Fabrik usw. des Auftragnehmers
stattgefunden hat, auch frei Anlieferungsort durch bedingungsgemaBe zu ersetzen. Erforderliche
Nacharbeiten an einzelnen Leistungen, welche den Bedingungen nicht voll entsprechen, hat der Auf-
tragnehmer innerhalb einer angemessenen Frist auszufithren. Geschieht dies nicht, so kann der Auf-
traggeber die Nacharbeiten auf Kosten des Auftragnehmers vornehmen oder vornehmen lassen.
Leistungs- und Erfillungsort ist - wenn im Auftragsschreiben nichts anderes angegeben ist - der Sitz
der empfangenden Dienststelle (Empfangsstelle). Diese ist nur montags bis freitags in der Zeit von
8.30 bis 14.00 Uhr und ggf. nach besonderer Vereinbarung zur Annahme der Lieferung bzw. zur Ab-
nahme der Leistung verpflichtet.

Lieferungen sind - soweit nichts anderes vereinbart ist - frei Verwendungsstelle anzulisfern.

Die Gefahr des zufalligen Untergangs und einer zufalligen Verschlechterung geht erst auf den Auf-
traggeber tber, wenn die Empfangsstelle die Leistung des Auftragnehmers abgenommen oder, wenn
eine Abnahme weder gesetzlich vorgesehen noch vertraglich vereinbart ist, die Lieferung des Auftrag-
nehmers angenommen hat.

Das Eigentum geht gleichzeitig mit der Gefahr auf den Auftraggeber Uber, es sei denn, dass Leistun-
gen bereits vor dem nach Nr. 6.5 flir den Gefahrlibergang mafgebenden Zeitpunkt dem Auftraggeber
{hereignet worden sind.

Méngelanspriiche und Verjdhrung

Die Beschaffenheit vorgelegter Proben und Muster sowie die unter 3.2 genannten Eigenschaften gel-
ten als vereinbarte Beschaffenheit.

Die Verjahrungsfrist fiir Méngelanspriiche richtet sich nach den entsprechenden Angaben im Auf-
tragsschrelben oder in der Leistungsbeschreibung, mangels solcher Angaben nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Sie beginnt mit der unbeanstandeten Abnahme der Lelstung oder, wenn eine Abnah-
me weder geselzlich vorgesehen noch vertraglich vereinbart ist, mit der unbeanstandeten Annahme
der Lieferung.

Durch die rechtzeitige Méngelriige wird die Verjghrung der Méngelanspriiche so lange gehemmt, bis
der Auftragnehmer dem Auftraggeber schiiftlich das Ergebnis selner Priifung des angezeigten Man-
gels mitgeteilt oder die Erftillung der Méngelansprliche endglitig verweigert hat, Die Verjahrung der
Mangelanspriiche wird unterbrochen, wenn der Auftragnehmer diesen Anspruch durch sein Verhalten
anerkennt.

Fur die geman den unter Nr. 3.2 genannten Bestimmungen vorausgesetzte Beschaffenheit tibernimmt
der Auftragnehmer die Garantie - unabh&ngig von einer Im tibrigen geltenden Verjahrungsfrist far
Méngelanspriiche ~ fur die Dauer der betriebsiiblichen Nutzung, langstens jedoch fur 6 Jahre,

Zu den vom Auftragnehmer zu tragenden Kosten der Beseltigung von Mangeln durch den Auftragge-
ber gehdren alle erforderlichen Aufwendungen insbesondere Transpott-, Wege-, Arbeits- und Materi-
alkosten,

Rechnung
Die Rechnung ist auf die im Auftrag bezeichnste(n) Dienststelle(n) auszustellen,
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Die Rechnung ist, wenn nichts anderes vereinbart ist, in zwelfacher Ausfertigung einzureichen. Die
zweite und ggf. weitere Ausfertigungen sind deutlich als Doppel zu kennzeichnen.
In der Rechnung ist die Leistung nach dem Wortlaut und in der Reihenfolge der Angaben des Auf-
tragsschreibens in Einzelansatzen nach Einheit und Menge aufzuftihren. Zusammenfassende Anga-
ben wie "hergestellt”, "ausgebessert”, "gangbar gemacht" usw. sind ohne néhere Bezeichnung der
Leistung nicht zulassig. Abkiirzungen, die sich auf ein Leistungsverzeichnis des Auftraggebers bezie-
hen, sind zulassig, wenn die Ausflhrung nicht von der Beschreibung der Leistung abweicht.
Auftragnehmer haben die Rechnung mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreis) aufzu-
stellen. Von Auftragnehmern aus der Bundesrepublik Deutschland ist die Umsatzsteuer im Falle der
Auftragsvergabe mit dem am Tag des Entstehens der Steuer (§ 13 UStG) geltenden Steuersatz zu be-
rechnen und am Schluss hinzuzusetzen,
Auftragnehmer aus anderen EU-Mitgliedstaaten haben bei der Aufstellung der Rechnung die besonde-
ren umsatzsteuerrechtlichen Regelungen fiir den innergemeinschaftliichen Erwerb zu beachten.
Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teil- oder Schlussrechnung zu hezeichnen; die
Abschlags- und Teilrechnungen sind laufend zu nhummerieren.
Enthalt ein Preis je Einheit Bruchteile der kleinsten Wahrungseinheit, so ist mit fhinen weiter zu rech-
nen.
Sind Angaben in der Rechnung gesindert worden, so missen die urspriinglichen Angaben lesbar hlei-
ben.
Lieferscheine miissen enthalten:

Nummer und Datum, :

Nummer, Datum und Geschéftszeichen des Auftragsschreibens,

die Ifd. Nummer einer etwaigen Teillieferung,

Angaben tber Art und Umfang der Lieferung.
Ein Anspruch auf Bezahlung der Rechnung hesteht nur, wenn ihr priifungsfahige Unterlagen tiber die
Lieferung/Leistung an die Empfangsstelle beigefligt sind; dies geschieht in der Regel mit Hilfe von der
Empfangsstelle anerkannter Stundenverrechnungsnachweise, quittierter Lieferscheine oder Leis-
tungsnachweise. Die Stundenverrechnungsnachweise miissen alle Angaben enthalten, die zur Pril-
fung der Rechnung erforderlich sind. Zu den Angaben gehdren das Datum, die Bezeichnung des Or-
tes, die Namen und die Qualifikation der Arbeitskréfte (z. B.: Meister, Geselle, Hilfskraft, Auszubilden-
der), die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistung.
Zahlungsverzégerungen Infolge unvollsténdig ausgesteliter Rechnungen oder fehlender Unterlagen
fallen dem Auftragnehmer zur Last.

Bezahlung, Uberzahlung, Abtretung

Grundsétzlich ist bargeldlos am Sitz des Auftragnehmers zu zahlen.

Zahlungen werden grundsétzlich in Euro geleistet.

Zahlung wird, soweit nicht anders vereinbart, nach Wahl des Auftraggebers innerhalb von 14 Tagen
unter Abzug des vereinbarten Skontos oder binnen eines Monats ohne Abzug geleistet.

Die Zahlungs- und Skontofrist beginnt mit dem Eingang der prifungsfahigen Rechnung (vgl. Nr. 8.8)
bei der benannten Dienststelle, frithestens jedoch mit dem Zeitpunkt des Gefahriibergangs geman
Nr. 6.5 dieser Vertragsbedingungen. '

Fur die Einhaltung von Fristen gilt die Zahlung mit dem Zugang des Uberweisungsauftrages beim
Zahlungsinstitut des Auftraggebers als geleistet,

Zahlungen einschlieBlich Voraus- und Abschlagszahlungen kénnen um Forderungsbetrdge des Auf-
traggebers gegen den Auftragnehmer auch dann gekUrzt werden, wenn die Forderungsbetrage nicht
auf dem gleichen Vertragsverhaltnis beruhen

Bei Riickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftrag-
nehmer nicht auf den Wegfall der Beteicherung (§ 818 Absatz 3 BGB) berufen..

Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer vom Empfang der Zahlung an die aus dem zu er-
stattenden Betrag — abzliglich der darin enthaltenen Umsatzsteuer — gezogenen Nutzungen heraus-
zugeben. Das sind in der Regel ersparte Schuldzinsen bel debitorisch gefihrten Geschéfts-
/Kontokorrent-Kanten. Diese werden zur gegenseitigen Vereinfachung mit 3 % Uber dem Basiszins-
satz des § 247 BGB angenommen, es sei denn, es werden hohere oder geringere gezogene Nutzun-
gen nachgewiesen.

Eine Abtretung der Forderung des Auftragnehmers ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers rechtswirksam.

Vertrage mit ausldndischen Auftragnehmern

Bei Auslegung des Vertrags ist ausschlieBlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut
verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fur die Regelung der ver-
traglichen und auBervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschlieBlich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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Vertragshedingungen Lohngleit- und Preisanpassungsklausel

. Der Auftragnehmer Ist verpflichtet, seinen bei der Erfiillung von Leistungen des Auftrags eingesetzten
Beschaftigten das jewells geltende Mindestarbeitsentgelt im Sinne von § 3 Absatz 3 des
Brandenburgischen Vergabegesetzes zu zahlen,

. Mehraufwendungen des Auftragnehmers fir Lohne und Gehélter werden erstattet, wenn sich der
maRgebende Entgeltsatz durch eine Anpassung des Entgeltsatzes in Folge einer Anderung des § 3
Absatz 3 des Brandenburgischen Vergabegesetzes erhdht.

. Durch die sich unter Beriicksichtigung des geanderten Mindestarbeitsentgelts ergebende Anderung
der Vergiitung der vertraglich vereinbarten Leistung(en) sind alle unmittelbaren und mittelbaren
Mehraufwendungen einschlieRlich  detjenigen, die  durch Anderungen  der  gesetzlichen
Sozialaufwendungen entstehen, abgegolten.

. Der vereinbarte Anderungssatz gilt unabhéngig davon, ob sich Ait und Umfang der Leistungen
andern.

. Der Weit der bis zum Tage der Anpassung des Mindestarbeitsentgelts des § 3 Absalz 3 des
Brandenburgischen Vergabegesetzes erbrachten Leistungen (Lelstungsstand) ist unverziglich durch
eine gemeinsame Feststellung durch Aufiraggeber und Auftragnehmer — zumindest mit dem
Genauigkeitsgrad einer gepriiften Abschlagsrechnung - festzustellen. Dabei sind alle bis zu diesem
Zeilpunkt — gegebenentalls auch nur teilweise — erbrachten Leistungen zu berticksichtigen,

. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Lohnénderung rechtzeitig schriftlich anzuzeigen und alle
zur Priifung des Leistungsstandes erforderlichen Nachweise zu erbringen.

. Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet. Vermeidbar sind  inshesondere
Mehraufwendungen, die dadurch entstehen, dass der Auftragnehmer Vertragsfristen Uberschritten
oder die Ausfiihrung der Leistung nicht angemessen gefordert hat,

. Von den nach den Nummern 5 bis 7 ermittelten Mehraufwendungen wird nur der {ber 0,5% der
Abrechnungssumme (Vergiitung flir die insgesamt erbrachte Lelstung) hinausgehende Teilbetrag
erstattet (Bagatell- und Selbstbeteiligungsklauset).

Dabei sind der Mehrbetrag ohne Umsatzsteuer, die Abrechnungssumme ohne die aufgrund von
Gleitklauseln zu erstattenden Betrage ohne Umsatzsteuer anzusetzen.

Ein  Mehraufwand kann erst geltend gemacht werden, wenn der Bagatell- und

Selbsthetelligungsbetrag iiberschritten ist; bis zur Feststellung der Abrechnungssumme wird 0,5% der
Auftragssumme zugrunde gelegt.

Stand: 02.12.2013
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